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lhre Anfrage zum Thema lmpfquote der Beschäftigten des Gesundheitsamtes im Landrats-
amt

Sehr geehrter Herr Rülke,

Sie fragten in der letäen Sitzung des Kreistages vom 04.04.2022 an, ob auch die Mitarbeiter des
Gesundheitsamtes der einrichtungsbezogenen lmpfpflicht unterliegen und wie viele nicht geimpf-
te Mitarbeiter davon betroffen sind.

lhre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Auch die Beschäftigten des Gesundheitsamtes unterliegen gemäß g 20a Absatz 1 Satz 1 Buch-
stabe j Infektionsschutzgesetz der lmmunitätsnachweispflicht. Ein entsprechender Nachweis ist
bisher von 77,08% dieser Beschäftigtengruppe erbracht worden.

Mit freundlichen Grüßen
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